
Weihnachtsfeier im Kollegium
Beitrag von „Danae“ vom 17. Dezember 2011 15:17

Nur für dich:
§ 12
Urlaub
(1) Die Lehrer und Lehrerinnen nehmen den ihnen nach der Erholungsurlaubsverordnung
zustehenden Urlaub in den Ferien.
(2) Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch hinausgehen, dienen der
Fort- und Weiterbildung, der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie
der Wahrnehmung anderer dienstlicher Verpflichtungen, z. B. der organisatorischen
Vorbereitung des neuen Schuljahres. In der letzten Woche
vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres müssen sich die Lehrer
und Lehrerinnen zur Dienstleistung für schulische Aufgaben bereit halten,
soweit dies für die organisatorische Vorbereitung des neuen Schuljahres
erforderlich ist und vorher angekündigt wurde.
(Allgemeine Dienstordnung für Lehrer und Lehrerinnen, Schulleiter und Schulleiterinnen an
öffentlichen Schulen, NRW)
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